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UMWELTBERICHT 
 
1. Einleitung 

 
1.1  Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bebauungsplanes 

 
Der Bebauungsplan umfasst die Flurnummern 1654 (Teilfläche), 1655, 1656, 1657, 
1703, 1705 (Teilfläche), 1718 (Teilfläche), 1719, 1720, 1734 in der Gemarkung  
Ainhofen mit einer Fläche von insgesamt ca. 14,96 ha. 
Das Planungsgebiet liegt im äußersten Norden des Gemeindegebiets des Marktes 
Markt Indersdorf, im Ortsteil Stachusried. Der Weiler Stachusried grenzt im Osten an 
das Planungsgebiet an, im Westen liegt der Weiler Lanzenried. 
Im Norden liegt eine Waldfläche, im Süden, Osten und Westen grenzen landwirt-
schaftlich genutzte Äcker und Wiesen an. Die Fläche ist nach Süden geneigt. Am 
Nordrand verläuft – zum Teil innerhalb der Fläche – eine asphaltierte Zufahrtsstraße 
von Stachusried zum Anwesen Hartwigshausen 3/3a. 
 
Die Fläche des Planungsgebietes wird zum überwiegenden Teil als Ackerfläche (Ge-
treideanbau), ein kleiner Teil im Norden als intensive Grünlandfläche genutzt.  
Die Ziele des Bebauungsplans werden in Kapitel 1 der Begründung des Bebauungs-
planes erläutert.  
Der Bebauungsplan trägt dem Bedarf zur Schaffung und Sicherung von Flächen zur 
Gewinnung alternativer Energien Rechnung.  
 
 

1.2  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 
 
Neben den allgemeinen Gesetzen, wie Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) und Erneuerbares Energien- Ge-
setz (EEG) wurden im konkreten Fall die fachlichen Aussagen des Landesentwick-
lungsprogrammes und des Regionalplanes, in der momentan gültigen Form be-
achtet. 
Im Flächennutzungsplan des Marktes Markt Indersdorf ist der gegenständliche Be-
reich des Planungsgebiets bislang als Fläche für Landwirtschaft mit kleinen Anteilen 
an landschaftlicher Vorbehaltsfläche (Bewertung Landschaftsplan) dargestellt. 
 
Ausschnitt Flächennutzungsplan mit landschaftlicher Vorbehaltsfläche (schraffiert) 

 



3 
 

Im Parallelverfahren zum Verfahren für diesen Bebauungsplan führt der Markt Markt 
Indersdorf das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans durch. 
Nach der Änderung des Flächennutzungsplans wird der gegenständliche Bereich 
als sonstiges Sondergebiet (SO) mit der besonderen Zweckbestimmung „Photovol-
taik-Freiflächenanlage“ ausgewiesen. 
 
 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ in drei Stu-
fen: geringe, mäßige und hohe Erheblichkeit. 
Bei der Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter 
kann unterschieden werden zwischen den Auswirkungen durch den Baubetrieb, 
anlage- bzw. bauwerksbedingte Auswirkungen und betriebsbedingte Auswirkun-
gen. Hierbei sind zusätzlich auch Wirkungen in verschiedenen zeitlichen Dimensi-
onen zu berücksichtigen: zeitlich begrenzte (vorübergehende) und dauerhafte Wir-
kungen, während der Bauzeit und während des Betriebs. 
Die Bewertung des Eingriffes erfolgt unter der Vorraussetzung, dass die geforder-
ten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen beachtet werden.  

 

 
2.1 Schutzgüter 

 
Schutzgut Boden 
 
Beschreibung und Bewertung: 

 
Das Planungsgebiet liegt in der naturräumlichen Einheit D65 `Unterbayrisches Hügel-
land und Isar- Inn- Schotterplatten´. Es gehört zu dem Naturraum Donau- Isar- Hügel-
land und zur Naturraum-Untereinheit: 062-A Donau- Isar- Hügelland. 
 
Geologie: 
Der Planungsgebiet weist laut der geologischen Karte von Bayern M 1:25.000 sechs 
verschiedene geologische Einheiten auf: 
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Der schraffierte mittlere Bereich (Waldgebiet) wird als Hangendserie (OSM), 
Feinsediment mit der Gesteinsbeschreibung Ton, Schluff, selteneer Mergel, kompak-
tiert dargestellt. 
Im Süden, Westen und Osten schließt (klein blau gepunktet) die geologische Einheit 
„Hangendserie (OSM), Sand“ mit der Gesteinsbeschreibung: Fein- bis Mittel-, selte-
ner Grobsand, Glimmer führend an.  
Im Südosten sind 2 kleinere Flächen (große blaue Kreise) mit der geologischen Ein-
heit „Nördliche Vollschotter-Abfolge (oberer Teil), Schotter“ mit der Gesteinsbeschrei-
bung Kies, Quarz-dominiert, mit Kristallin- und kleineren Karbonat-Geröllen, wech-
selnd sandig, selten verfestigt; "Hangender Nördlicher Vollschotter“ vorhanden. 
Mit roten Punkten dargestellt ist die geologische Einheit „Mischserie (OSM), Sand“ mit 
der Gesteinsbeschreibung Fein- bis Mittel-, seltener Grobsand, Glimmer führend. 
In gelber Farbe ist die geologische Einheit „Lößlehm, pleistozän“ mit der Gesteinsbe-
schreibung Schluff, tonig, feinsandig, karbonatfrei, auch Löß > 1 m verlehmt darge-
stellt.  
In Nord- Süd- Richtung sowie im Süden des Planungsgebietes verlaufen Rinnen 
(grau dargestellt), welche als geologische Einheit „Talfüllung, polygenetisch, pleisto-
zän bis holozän“ mit der Gesteinsbeschreibung Lehm oder Sand, z.T. kiesig, Litholo-
gie in Abhängigkeit vom Einzugsgebiet benannt werden. 
 
Boden:  
Der Boden wird in der Bodenübersichtskarte 1:200 000 Bayern im nördlichen Bereich 
des Planungsgebietes als „89 Pelosol-Braunerden, Braunerden über Pelosol und 
Braunerden aus lehmiger Deckschicht über toniger Molasseverwitterung“ und im mitt-
leren und südlichen Planungsgebietes als „40 Braunerden aus Lösslehm mit Anteilen 
an Gesteinen der Molasse über Molasse“ beschrieben. 
Die Bodennutzung besteht südlich des Wirtschaftsweges aus Ackerwirtschaft und 
nördlich des Wirtschaftsweges aus einer intensiven Grünlandwirtschaft. 
Der unversiegelte Boden kann seine Funktionen wie Grundwasserentstehungsfläche, 
Puffer, Filter Lebensraum für Bodenlebewesen etc. uneingeschränkt erfüllen.  
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Durch Flächeninanspruchnahme greift das Bauvorhaben in das Schutzgut Boden 
ein, das über Wirkungsketten mit allen anderen Elementen des Naturhaushaltes 
verknüpft ist. 
Der vorhandene Boden ist momentan unversiegelt. 
Auf der Fläche für die Photovoltaikanlage ist nur eine minimale Versiegelung vor-
gesehen. Es werden lediglich die Standorte der erforderlichen Technikgebäuden 
befestigt und überbaut (Streifenfundament). 
 
Die Gründungen der Unterkonstruktion für die Module werden als Rammprofile 
ausgeführt, es werden keine Fundamente benötigt. Auf die in Ost-West-Richtung 
ausgerichtete Unterkonstruktion (Modultische) werden reflexionsarme Module 
nach Süden geneigt montiert. Die Bodenfreiheit unter den Modultische beträgt 0,80 
m, die maximale Höhe beträgt 3,00 m. Zwischen den Modulreihen werden Korrido-
re mit mindestens 3,00 m Breite von der Bebauung freigehalten. 
Der Boden wird nur kurzfristig während der Verlegung der Leitungen in den Berei-
chen der Leitungstrassen aufgegraben und nach Verlegung der Leitungen wieder 
mit dem ausgehobenen Material verfüllt. 
 
Während der Bauphase sind Bodenverdichtungen und Strukturveränderungen zu 
erwarten. Ebenso sind die Böden während der Bauphase durch Schadstoffeinträge 
durch Fahrzeuge und Maschineneinsatz, Leckagen und Unfälle gefährdet. 
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Anlage- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Durch die geplante Nutzung der Photovoltaikanlage entstehen keine weiteren be-
triebsbedingten Belastungen. 
Durch die geplante Vermeidungsmaßnahme (Ansaat der Fläche mit kräuterrei-
chem Saatgut) ist langfristig mit einer Verbesserung für dieses Schutzgut zu rech-
nen 
 
Ergebnis: 
 
Es sind für das Schutzgut Boden Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit zu er-
warten (Bauphase).  
Langfristig ist mit einer Verbesserung für dieses Schutzgut zu rechen. 
 
 
Schutzgut Wasser 
 
Beschreibung und Bewertung: 

 

Oberflächengewässer: 
Im Planungsgebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden 
 
Grundwasser: 
Zu den Grundwasserverhältnissen liegen keine genaueren Angaben vor.  
In ca. 2 km Entfernung in nördlicher Richtung befindet sich die Grundwasserpegel- 
Messstelle Thalsmannsdorf. Dort wird ein Pegelnullpunkt von 469,96 angegeben. 
 
Laut Hydrogeologischer Karte von Bayern (M 1: 500.000) ist im Planungsgebiet ein 
Poren- Grundwasserleiter mit mäßigen bis mittleren Durchlässigkeiten vorhanden. 
Die Gesteinsart wird mit „Lockergestein“ angegeben. 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Eine Gefährdung des Grundwassers kann höchstens während der Bauphase 
durch den Eintrag von Schadstoffen, besonders lösliche und mobile Spurenstoffe 
(Maschineneinsatz, Unfälle etc.) erfolgen. Da nur eine sehr geringe Flächenversie-
gelung stattfindet sind negative Effekte auf die Grundwasserneubildung und den 
Oberflächenabfluss ausgeschlossen. 
Auch ein Eingriff in das Grundwasser kann ausgeschlossen werden. 
 
 
Anlage- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

 

Durch die Änderung der Bodenbedeckung von Ackerfläche und intensiv genutztem 
Grünland hin zu extensiver Grünlandnutzung wird sich der mögliche Oberbodenab-
fluss vermindern ebenso wie die Gefahr, dass auf dieser Fläche Düngemittel- und 
Pestizidrückstände ins Grundwasser gelangen. 
 
Ergebnis: 
 
Durch die Baumaßnahme wird nicht in das Grundwasser eingegriffen. Mit einer 
Veränderung der bisherigen Grundwasserströme ist nicht zu rechnen. 
Da so gut wie keine Versiegelungen geplant sind, wird sich die Grundwasserneu-
bildung nicht negativ verändern.  
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Betriebsbedingte negative Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse sind 
ebenfalls nicht zu erwarten.  
Durch die ständige Bodenbedeckung mit extensivem Grünland wird sich der 
Oberbodenabfluss verringern, die Gefahr, dass auf dieser Fläche Düngemittel- und 
Pestizidrückstände ins Grundwasser gelangen wird vermieden.  
Für das Schutzgut Wasser ist daher mit keinen negativen Auswirkungen zu rech-
nen. 

 
 
Schutzgut Fläche 
 
Fläche als unvermehrbare Ressource dient als Lebensgrundlage für den Menschen 
und wird durch diesen täglich in Anspruch genommen.  
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Böden ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt 
notwendiges Maß begrenzt werden. 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Die Fläche des Geltungsbereichs mit einer Größe von knapp 15 ha ist derzeit unver-
siegelt und wird als Ackerfläche sowie intensive Grünlandfläche genutzt.  
Der zu überplanende Freiraum hat aufgrund seiner Größe insgesamt eine mittlere 
Bedeutung für das Schutzgut Fläche. 
 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Die Änderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche in ein Sondergebiet 
für Photovoltaikanlagen führt zum Verlust von landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Acker- und Grünlandflächen. Andererseits wird auf diesen Flächen eine extensive 
Wiese entwickelt und auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet. Die Modulti-
sche werden mit Rammfundamenten gesetzt, wodurch eine Versiegelung des Bo-
dens mit Betonfundamenten vermieden wird. Eine Überbauung von Boden erfolgt nur 
im Bereich der geplanten Technikgebäude.  
Geländemodellierungen finden nicht statt.  
Der zuvor intensiv landwirtschaftlich genutzte Boden kann sich ca. 25 – 30 Jahre lang 
regenerieren und steht dann der landwirtschaftlichen Nutzung wieder zur Verfügung. 
Durch die Aufgabe der intensiven Nutzung im Planungsgebiet und die damit verbun-
dene Einstellung der Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erfährt die 
Fläche eine verminderte Bodenbelastung und eine Förderung der Bodenfruchtbarkeit. 
Der Großteil der Fläche ist laut Plan eingegrünt. Durch die zeitliche Beschränkung  
werden die Acker- und Grünlandflächen nicht permanent umgenutzt und gehen der 
landwirtschaftlichen Nutzung demnach nicht verloren.  
Die Versiegelung von Flächen beschränkt sich auf das Mindestmaß.  
Die Erschließung erfolgt flächensparend über vorhandene Verkehrswege. 
 
Insgesamt ist von keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche aus-
zugehen.  
Der Bebauungsplan löst keine naturschutzrechtliche Ausgleichserfordernis aus. (sie-
he Kap. 4.2) 
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Schutzgut Klima / Luft 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Die digitale Karte (LfU) „Der mittlere Jahresniederschlag in den sieben Klimaregionen 
Bayerns für den Zeitraum 1971 bis 2000“ weist für das südbayerische Hügelland ei-
nen mittleren Jahresniederschlag von 999 mm aus. 
 
Die mittlere Jahrestemperatur beträgt laut der digitalen Karte „Die mittlere Lufttempe-
ratur im Zeitraum 1971 bis 2000 in den sieben Klimaregionen Bayerns“ 8,2⁰ C.  
Die häufigste Windrichtung ist West bis Südwest. 
 
Die betroffene Fläche liegt an einem nach Süden geneigten Hang und hat eine 
gewisse Funktion als Kaltluftproduktionsfläche.  
Das Planungsgebiet liegt jedoch nicht in einem wichtigen Kaltluftentstehungs- 
oder- abflussgebiet.  
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Durch das Vorhaben kann es während der Bauphase zu einer temporären Lärm- 
und Staubbelastung der Anlieger kommen.  
 
Anlage- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Durch die Nutzung der PV- Freiflächenanlage wird die Funktion als Kaltluftentste-
hungs- und Abflussgebiet nicht beeinträchtigt. 
 
Ergebnis: 
 
Es sind für das Schutzgut Klima / Luft keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 
Langfristig gesehen wird sich die Nutzung von Sonnenenergie als nicht fossilem 
Energieträger positiv auf die CO2 -Bilanz der Marktgemeinde und auf das Klima 
allgemein auswirken.  
 
 
Schutzgut Pflanzen / Tiere 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Das Planungsgebiet liegt im äußersten Norden des Gemeindegebiets der Marktge-
meinde Markt Indersdorf, im Ortsteil Stachusried. 
Im Norden liegt eine Waldfläche, im Süden, Osten und Westen grenzen landwirt-
schaftlich genutzte Äcker und Wiesen an. Die Fläche ist nach Süden geneigt. Am 
Nordrand verläuft – zum Teil innerhalb der Fläche – eine asphaltierte Zufahrtsstraße 
von Stachusried zum Anwesen Hartwigshausen 3/3a. 
Die Fläche des Planungsgebietes wird zum überwiegenden Teil als Ackerfläche (Ge-
treideanbau), ein kleiner Teil nördlich der Asphaltstraße als intensive Grünlandfläche 
genutzt.  
 
Das Planungsgebiet liegt außerhalb von FFH- und Vogelschutzgebieten (SPA) sowie 
Landschafts- und Naturschutzgebieten und auch außerhalb der Wiesenbrüterkulisse 
2018 des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU).  
Es sind auch keine Biotope der bayerischen Biotopkartierung verzeichnet. 
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Luftbildausschnitt Planungsgebiet (Quelle: FINWEB, LfU Bayern):  

 
 
 
Die Bestandsaufnahme der vorhandenen Vegetation im Planungsgebiet erfolgte 
am 24.03.2023.  
 
Nördlich der Zufahrtsstraße liegen zwischen Waldrand und Zufahrtsstraße intensiv 
genutzte Grünlandflächen. Am nach Süden geneigten Hangbereich südlich der 
Straße liegen die ackerbaulich genutzten Flächen.  
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Am östlichen Waldrand, außerhalb des Planungsgebietes liegt ein künstlich angeleg-
tes Wasserbecken mit rechteckig ausgeformten steilen Uferbereichen. 

  
 
Südwestlich des Weilers Stachusried befindet sich eine Gehölzgruppe aus Fichten, 
Schwarzerlen und Weiden, welche als Sichtschutz nach Osten dient. 
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Die Gehölze liegen außerhalb des Planungsgebietes und sind von der Maßnahme 
nicht betroffen. 
Die Fläche des Planungsgebietes selbst wird als intensive Grünlandfläche sowie als 
Ackerfläche bewirtschaftet und wird als „intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11) und 
intensiv bewirtschaftete Ackerfläche (BNT A11) gemäß Biotopwertliste der Bay-
KompV) eingestuft. 
In einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) durch das Büro Schwaiger 
und Burbach, Dipl. Biologe Hans Schwaiger wurde eine eventuelle Betroffenheit der 
nach Anhang IV FFH-Richtlinie und Art. 1 Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten 
geprüft. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse erfolgt an dieser Stelle in kursiver Schrift. 
Die komplette saP wird der Begründung des B- Planes beigefügt. 
 
Gutachterliches Fazit: 
Im Norden der Marktgemeinde Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) soll südwestlich 
der Ortschaft Stachusried eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage gebaut werden. Die 
dafür vorgesehene Fläche wird derzeit landwirtschaftlich überwiegend als Acker ge-
nutzt. 
Da nicht auszuschließen war, dass gem. Anhang IV FFH-RL europarechtlich streng 
geschützte Tierarten sowie europäische Vogelarten im Sinne von Artikel 1 der Vogel-
schutzrichtlinie (VRL) vorkommen und durch die Errichtung der PV-Anlage beein-
trächtigt werden könnten, erfolgten Erhebungen zur Brut- und Gastvogelwelt der be-
stehenden Anlage und des umliegenden Geländes sowie eine Übersichtserfassung 
zu anderen relevanten Arten. Zusätzlich wurden weitere Datenquellen zum Gebiet 
ausgewertet (Artenschutzkartierung Bayern u.a.). 
Beeinträchtigungen von europarechtlich geschützten Pflanzenarten und der meisten 
Tierarten konnten aufgrund der Lebensraumausstattung des Untersuchungsgebietes 
und den Ansprüchen der jeweiligen Arten von vornherein ausgeschlossen werden. 
Auch eine Nutzung der Randbereiche zum Wald als Jagdhabitat für Fledermäuse ist 
denkbar, doch sind Beeinträchtigungen auszuschließen, da die Ackerflächen nur ge-
ringe Eignung als Jagdgebiet haben. 
Ein Vorkommen von europarechtlich geschützten Amphibien und Reptilien ist auf-
grund der vorhandenen Lebensräume weitgehend auszuschließen. 
Bei Vogelarten der europäischen Vogelschutzrichtlinie ist zwischen verschiedenen 
ökologischen Gilden zu differenzieren. Während bei Gehölzbrütern keine relevanten 
Beeinträchtigungen zu befürchten sind, sofern die Gehölzbereiche nicht angetastet 
werden, verlieren im Offenland nahrungssuchende Vogelarten einen Teil ihrer Nah-
rungsflächen. Letzteres kann aber durch entsprechende Gestaltung von Flächen 
ausgeglichen werden. 
Vogelarten von halboffenen Bereichen (wie z.B. die Goldammer) können durch Stö-
rungen beeinträchtigt werden. Zur Vermeidung solcher Beeinträchtigungen ist die 
Einhaltung von bestimmten Fristen für Baumaßnahmen und etwaige Rodungen not-
wendig. 
Problematisch kann die Errichtung der PV-Anlage jedoch für bodenbrütende Vogelar-
ten im Offenland werden. Direkt betroffen sind die Arten Feldlerche und Wiesen-
schafstelze, die im Planungsumgriff oder nahe daran brüten. Ein Brutpaar der in Bay-
ern gefährdeten Feldlerche und möglicherweise auch eines der Wiesenschafstelze 
verlieren durch die geplante PV-Anlage und die mögliche Entstehung von Sichtkulis-
sen ihre Lebensstätten. Für diese Arten sind Maßnahmen zur Sicherung der kontinu-
ierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen oder 
CEF-Maßnahmen) sowie Konfliktvermeidungsmaßnahmen notwendig, um Verbots-
tatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. Als vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme ist die Optimierung von mindestens 0,5 Hektar geeigneter Fläche 
für Feldlerche und Wiesenschafstelze durchzuführen. 
In der Gesamtbetrachtung kann somit für europäische Vogelarten i.S.v. Art. 1 VRL 
sowie für weitere europarechtlich geschützte Tierarten das Eintreten von Verbotstat-
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beständen nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vermieden werden. Dies erfor-
dert aber die vollständige Berücksichtigung der Vermeidungs-
/Minimierungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen. Die Erteilung einer Ausnahme 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG wäre dann nicht nötig. 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Durch die Errichtung der PV- Freiflächenanlage sind die beschriebenen Vegetations-
strukturen im Umfeld der PV- Freiflächenanlage nicht direkt betroffen. 
 
Negative Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt des Planungsgebietes sind 
höchstens durch eine gewisse Staub- und Lärmbelastung während der Bauphase zu 
erwarten.  
 
Anlage- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Durch die geplanten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wie der Pflanzung 
von autochthonen Gehölzen im Randbereich der Anlage im Nordosten, Westen 
und Nordwesten sowie der Anlage von blütenreichen Randsäumen auf Teilberei-
chen im Süden und der Einsaat der Fläche der PV- Freiflächenanlage mit kräuter-
reichem autochthonem Saatgut und der extensiven Nutzung derselben ist mit einer 
Aufwertung des Planungsgebietes für verschiedene Tier- und Pflanzenarten zu 
rechnen. Im Südosten (südlich des Ortes Stachusried) werden zur Vermeidung ei-
ner Kulissenwirkung niedrigere Einzelgebüsche und Gebüschgruppen (nicht höher 
als Solarmodule) gepflanzt. 
Weiterhin werden auf der Anlage verteilt 10 Totholzhaufen mit einem Volumen von 
jeweils mindestens 5 m³ angelegt um zusätzliche Strukturen für Reptilien und Amphi-
bien zu schaffen. 
Die Betroffenheit von Tierarten ist durch die bei „Bestand und Bewertung“ ausführlich 
zitierten Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sowie durch die 
saP selbst dokumentiert. 
Durch den Beginn der Baumaßnahme außerhalb der Brutzeit wird eine Tötung von 
Individuen von Bodenbrütern (v.a. Eiern, Jungvögeln) ausgeschlossen. Als vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahme ist die Optimierung von mindestens 0,5 Hektar geeigne-
ter Fläche für Feldlerche und Wiesenschafstelze in der näheren Umgebung des Pla-
nungsumgriffes vorgesehen. 
 
Luftbild mit Geltungsbereich des Bebauungsplans und vorgesehener Fläche für CEF-
Maßnahme aus saP 
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Ergebnis: 
 
Es sind für das Schutzgut Pflanzen / Tiere Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit 
zu erwarten (Bauphase).  
Langfristig ist mit einer Verbesserung für dieses Schutzgut zu rechen. 
 
 
Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Das Planungsgebiet liegt zwischen den Weilern Stachusried und Lanzenried.  
Im Norden des Planungsgebiets befindet sich ein Waldgebiet sowie das Anwesen 
Hartwigshausen 3, an der Nordostecke grenzt das Planungsgebiet an den Weiler 
Stachusried. Im Westen, Süden und Osten des Planungsgebiets grenzen weitere 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
Die Fläche ist nach Süden geneigt. Am Nordrand verläuft – zum Teil innerhalb der 
Fläche – eine asphaltierte Zufahrtsstraße von Stachusried zum Anwesen Hartwigs-
hausen 3/3a. 
Die Fläche des Planungsgebietes wird zum überwiegenden Teil als Ackerfläche (Ge-
treideanbau), ein kleiner Teil nördlich der Asphaltstraße als intensive Grünlandfläche 
genutzt.  
Das Landschaftsbild wird durch die hügelige Lage der ackerbaulichen Flächen, 
durch das Waldgebiet im Norden sowie durch ein Gehölz am Ortsrand von 
Stachusried geprägt.   
Das vorhandene Gehölz bei Stachusried wurde bereits unter dem Punkt Schutzgut 
Pflanzen und Tiere beschrieben. 
 
Die von der Bebauungsplanung betroffene Fläche liegt außerhalb landschaftlicher 
Vorbehaltsgebiete (gem. Darstellung im Regionalplan), regionaler Grünzüge und 
Schwerpunktgebiete des regionalen Biotopverbundes. 
Im FNP mit integriertem Landschaftsplan der Marktgemeinde ist im nördlichen Be-
reich des Planungsgebietes sowie an der südlichen Grenze auf einer Fläche von ca. 
1,25 ha in ein landschaftliches Vorbehaltsgebiet eingetragen (grüner Stern). 
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Baubedingte Auswirkungen: 
 
Für die Dauer der Bauzeit kann es zu visuellen Beeinträchtigungen des Ortsbildes 
durch Baufahrzeuge, Maschinen, Container etc. kommen. 
Die bestehende Waldfläche im Norden sowie das Gehölz im Osten wird erhalten 
und kann als Sichtschutz fungierend den o.g. Beeinträchtigungen während der 
Bauzeit entgegenwirken. 
 
Anlage- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Das Landschaftsbild wird durch den Neubau der Photovoltaikanlage und der dazu-
gehörigen Technikanlagen an dieser Stelle verändert.  
Die Technikgebäude für Stromspeicher und Anlagen für die Erzeugung von Wasser-
stoff dürfen jedoch nur innerhalb eines Bereiches errichtet werden, der an die beste-
hende Bebauung des Siedlungsbereiches im Osten angrenzt.  
Der nördlich an das Planungsgebiet anschließende Wald und die im Nordosten 
anschließende Gehölzstruktur binden das Planungsgebiet gut in die Landschaft ein 
und verhindern eine direkte Einsehbarkeit von Norden und Nordosten.  
Eine Außenwirkung der technischen Anlage der PV- Anlage mit den dunklen Mo-
dulen ist somit nur von der West- und Südostseite sowie von Süden aus gegeben. 
Durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Gestaltungsmaßnahmen wie der An-
lage einer zweireihigen Strauchhecke mit einem an der Außengrenze davorliegen-
den Blühstreifen mit 4 m Breite im Nordosten und Westen der Anlage sowie mit ei-
ner integrierten Baumpflanzung im Nordwesten (Sichtschutz für den Weiler Lan-
zenried) kann der Eingriff in das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild weiterhin 
deutlich minimiert werden. 
Auch die Anlage und Entwicklung von blütenreichem Extensivgrünland auf der ge-
samten Fläche zwischen den Modulen und in den Randbereichen wirkt sich positiv 
auf das Landschaftsbild aus. 
Von Süden von der Landstraße DAH16 sowie vom Weiler Tafern her gesehen ist 
die Anlage einsehbar. Eine Eingrünung mittels Gehölzpflanzungen ist hier nicht 
zielführend, da die Kreisstraße DAH 16 höher liegt als die Fläche und die Eingrü-
nung damit keine Wirkung hat.  
Laut Darstellung in der saP ist das vorhandene Feldlerchenrevier im Osten der ge-
planten PV-Anlage nicht beeinträchtigt, da der Revierschwerpunkt etwa 90 Meter vom 
Zaun entfernt ist. Voraussetzung ist allerdings die Vermeidung der Anlage einer voll-
ständigen, durchgehenden Hecken- bzw. Baumreihe zur Vermeidung zusätzlicher 
Kulissenwirkung, insbesondere im Süden und Südosten (südlich des Ortes Stachus-
ried). Möglich sind in diesen Bereichen aber niedrigere Einzelgebüsche und Ge-
büschgruppen (nicht höher als Solarmodule).  
An der Südgrenze ist im mittleren Bereich sowie im Südwesten die Einsaat blüten-
reicher Randsäume vorgesehen, wodurch sich eine gewisse Aufwertung des 
Landschaftsbildes ergibt. 
 
Im Folgenden werden die Ziele des Landschaftsplans zum Flächennutzungsplan 
für sämtliche, in Markt Indersdorf festgelegten Landschaftlichen Vorbehaltsgebiete 
und ihre Betroffenheit durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage aufgeführt: 
 
- Vorrang für Naturschutz und Landschaftspflege:  
>>>> Die Freiflächen-Photovoltaikanlage steht diesem Ziel nicht entgegen, son-
dern setzt dieses um, da die Fläche ökologisch durch die o.g. Maßnahmen aufge-
wertet wird. 
 
- Vorrang der Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung: 
>>>> Die Freiflächen-Photovoltaikanlage steht diesem Ziel nicht entgegen sondern 
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erfüllt genau dieses Ziel. 
 
- Freihaltung der Fläche von Bebauung: 
>>>> Da die Fläche mit einer Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht im klassischen  
Sinn bebaut wird und dabei kaum Fläche versiegelt wird, widerspricht die Freiflä-
chen-  Photovoltaikanlage dem Ziel im wesentlichen nicht. 
 
- Bewahrung des Landschaftsbilds: 
>>>> das Landschaftsbild südlich der Vorbehaltsfläche im Norden wird durch die 
großflächige Freiflächen-  Photovoltaikanlage insgesamt mit einer mittleren Aus-
wirkung beeinträchtigt.  Das Ziel der Bewahrung des Landschaftsbildes für die re-
lativ kleine zwischen dem Wald und dem größeren Teil der Freiflächen-
Photovoltaikanlage gelegenen Fläche ist deshalb nicht mehr möglich.  
Für die Einbindung der Freiflächen-Photovoltaikanlage in die Landschaft und für 
den Eingriff in das Landschaftsbild, werden jedoch in den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes zahlreiche Maßnahmen festgelegt, die diesen Eingriff deutlich mi-
nimieren können.  
 
Ergebnis: 
 
Für das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild sind durch die vorgesehenen Bau-
maßnahmen Auswirkungen mit mittlerer Erheblichkeit zu erwarten, die durch die 
vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen zu einem großen Teil deutlich verringert 
werden können. 
 
 
Schutzgut Mensch 
 
Beschreibung und Bewertung: 
 
Ca. 50 m nordwestlich und ca. 100 m östlich grenzen die Weiler Lanzenried und 
Stachusried an das Planungsgebiet an. Ca. 280 m südwestlich liegt der Weiler 
Tafern. Im nordöstlichen Bereich des Planungsgebietes verläuft eine asphaltierte 
Zufahrtsstraße von Stachusried zum Anwesen Hartwigshausen 3/3a. 
 
Baubedingte Auswirkungen: 
 
Für das Wohnumfeld der Weiler Stachusried und Lanzenried können sich Beein-
trächtigungen durch Lärm- oder Staubemissionen während der Bauzeit ergeben.  
 
Anlage- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 
 
Durch Anlage und Betrieb der Freiflächen- Photovoltaikanlage entstehen voraus-
sichtlich keine betriebsbedingten Belastungen von Anwohnern oder Erholungssu-
chenden. 
Von der Anlage gehen keine Schadstoff-Emissionen aus. Ebenso sind weder 
Lärmemissionen noch Lichtemissionen zu erwarten, welche auf benachbarte An-
wesen oder Orte einwirken könnten. Die Wechselrichter erzeugen zwar Wechsel-
felder, da jedoch ausschließlich in der EU zugelassene Wechselrichter verwendet 
werden, liegen diese im unbedenklichen Umfang unterhalb der in der 26. Verord-
nung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes festgeschriebenen 
Grenzwerten.   
Wie schon beim Schutzgut Orts- und Landschaftsbild beschrieben, ist das Pla-
nungsgebiet von Norden und Nordosten her nicht einzusehen. 
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Technikgebäude für Stromspeicher und Anlagen für die Erzeugung von Wasser-
stoff werden im räumlichen Zusammenhang mit der Bebauung des Weilers 
Stachusried errichtet.  
Die geplante Eingrünung im Westen, Nordwesten und Südosten der Anlage bindet 
das Planungsgebiet von diesen Seiten her in die Landschaft ein. 
Die etwas erhöht liegenden Wohngebäude des Ortes Lanzenried erhalten einen 
zusätzlichen Sichtschutz durch die Pflanzung von 8 Bäumen, welche in die Ein-
grünung mit Strauchgehölzen integriert werden.  
Die bestehenden Wegeverbindungen, die auch der Erholung der Bevölkerung die-
nen werden nicht unterbrochen. 
 
Ergebnis: 
 
Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen sind für das Schutzgut Mensch durch 
die vorgesehene Baumaßnahme keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Im Plangebiet sind bodendenkmalpflegerische Belange nicht auszuschließen. 
Wegen der siedlungsgünstigen Topographie des Planungsgebietes auf einer Lößinsel 
sind Bodendenkmäler zu vermuten. Gebiete mit einer vergleichbar hohen Bodengüte 
wurden in allen vor- und frühgeschichtlichen Perioden als Siedlungskammern ge-
nutzt. Zusätzlich zeugt der Lesefund einer Münze aus der Frühen Neuzeit und die in 
der Renovation aus dem 19. Jhd. eingetragenen Gebäude mit der Bezeichnung  
„Ziegelstadl“ von einer wirtschaftlichen Nutzung des Geländes in dieser Zeit.  
 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbe-
hörde zu beantragen ist. 
 
 
Wechselwirkungen 
 
Sämtliche Schutzgüter des Naturhaushaltes (Pflanzen und Tiere, Boden, Fläche, 
Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild) stehen in einem engen funktionalen Zu-
sammenhang zueinander und wirken sich bei Veränderungen meist auch unmittel-
bar auf den Menschen aus. Diese Wechselwirkungen ergeben einerseits den ak-
tuellen Zustand des Gebietes, andererseits lassen sich daraus Wirkungsgeflechte 
ableiten. Entscheidungserhebliche negative Wechselwirkungen als Folge der Be-
bauungsplanung sind nicht zu prognostizieren. 
 

 
2.2  Weitere Umweltauswirkungen 

 
Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung: 
 
Im ordnungsgemäßen Betrieb der PV- Freiflächenanlage ist weder eine Abfallproduk-
tion noch der Anfall von Abwasser zu erwarten.  
 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 
Unfälle und Katastrophen: 
 
Eine Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nach der-
zeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
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o.g. Schutzgüter sowie Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt sind voraussichtlich ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme bzgl. Gebieten mit speziel-
ler Umweltrelevanz oder bzgl. der Nutzung von natürlichen Ressourcen: 
 
Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete ist 
nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten. 
 
Eingesetzte Techniken und Stoffe: 
 
Bei Freiflächenphotovoltaikanlagen handelt es sich um eine umweltfreundliche Tech-
nologie, die mit Ausnahme von Licht keine Emissionen verursacht. Die eingesetzten 
Materialien werden nach dem Rückbau vollständig recycelt, da auch ein wirtschaftli-
ches Interesse an den eingesetzten Rohstoffen besteht.  
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie: 
 
Eine Photovoltaikanlage ist eine der vielversprechendsten Methoden die Sonnen-
energie zu nutzen. Das Sonnenlicht wird ohne Schadstoff- und Lärmemissionen un-
mittelbar in elektrische Energie umgewandelt und in das Netz eines Energieversor-
gers eingespeist. 
 
 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung wäre die Fläche voraussichtlich weiterhin 
durch eine intensiv landwirtschaftliche Nutzung geprägt.  
Das bisherige Orts- und Landschaftsbild bliebe weiterhin so bestehen.  
Die Schutzgüter Boden und Pflanzen und Tiere würden keine Aufwertung durch 
die geplante extensive Wiesennutzung und Gehölzpflanzung erfahren.  
 
 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
Umweltauswirkungen 
 

4.1  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Boden 

 

• Schonender Umgang mit Grund und Boden gem. §1 Abs. 5 BauGB. 

• Die Aufständerungen der Module werden auf Ramm- oder Schraubprofilen 
montiert, es werden dafür keine Fundamente benötigt. 

• Der Boden wird im Bereich der zu verlegenden Leitungen aufgegraben und 
sofort nach Verlegung der Leitungen wieder mit dem ausgehobenen Mate-
rial verfüllt. 

• Außer der Standfläche der Technikgebäude werden keine Flächen versie-
gelt oder überbaut.  

• Extensive Grünlandnutzung auf der Fläche durch Mahd oder Beweidung 
mit dafür geeigneten Nutztieren. Dadurch wird kein Düngemittel- und Pesti-
zideinsatz auf dem Boden des Planungsgebietes mehr stattfinden. 
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Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Wasser 

 

• Einsaat des durch die Baumaßnahme aufgebrochenen Bodens unter den 
Modulen mit kräuterreichem Saatgut. Durch die ständige Bedeckung und 
die extensive Grünlandnutzung wird der Oberbodenabfluss (Erosion) ver-
mindert. 

• Die Gefahr, dass auf der Fläche Düngemittel- und Pestizidrückstände ins 
Grundwasser gelangen wird durch die extensive Grünlandnutzung vermie-
den. 

• Die Aufständerungen der Module werden auf Ramm- oder Schraubprofilen 
montiert, es werden keine Fundamente benötigt. 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Fläche 

 
Für dieses Schutzgut sind keine Vermeidungsmaßnahmen geplant. 

 
 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Klima / Luft 
 

 Für dieses Schutzgut sind keine Vermeidungsmaßnahmen geplant. 
 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Pflanzen / Tiere   
 (zählt teilweise auch als Ausgleichsmaßnahme) 
 

• Neupflanzung einer 2-reihigen Strauchhecke mit einem an der Außengren-
ze davorliegenden Blühstreifen mit 4,00 m Breite im Westen, Nordosten 
und Nordwesten der Anlage. Im Nordwesten werden zusätzlich Bäume in 
der Strauchhecke integriert. Im Südosten (südlich des Ortes Stachusried) 
werden zur Vermeidung einer Kulissenwirkung niedrigere Einzelgebüsche 
und Gebüschgruppen (nicht höher als Solarmodule) gepflanzt. Es wird au-
tochthones Pflanzgut verwendet. Alle 3 Jahre darf die entstandene Hecke 
gepflegt werden, um Bäume, die unbeabsichtigt durch Samenflug in der 
Hecke wachsen, herauszuschneiden 

• Um kein Störfeld für eine Brutstelle von Feldlerchen auf der östlich der Anlage 
angrenzenden Fläche (Flurstück Nr. 1702) darzustellen, ist die östliche Ein-
grünung in Abschnitten von jeweils ca. 10 m Länge auszuführen. Die Ab-
schnitte haben zueinander jeweils einen Abstand von ca.20 m einzuhalten, 
der als Blühstreifen anzulegen ist. 
Für die Strauchpflanzung auf den Abschnitten dürfen nur die in der Artenlis-
te Sträucher gesondert gekennzeichneten Sträucher verwendet werden. 
Diese Sträucher sind so zu pflegen, dass die Eingrünung hier maximal eine 
Höhe von 3 m erreichen kann. 

• Die Saumbereiche vor der Gehölzpflanzung sind mit gebietseigenem Saat-
gut als Blühstreifen anzulegen und dürfen nur alle 2 Jahre gemäht werden. 

• In gekennzeichneten Flächen im Süden der Anlage sind auf ca. 591 m² blü-
tenreiche Randsäume mit gebietseigenem Saatgut anzulegen. Diese Flä-
chen dürfen nur einmal jährlich nach dem 1. September gemäht werden. 

• Auf der Fläche innerhalb der Baugrenzen ist ein extensiv genutztes, arten- 
und blütenreiches Grünland anzulegen und zu pflegen, das sich in Arten- 
und Strukturausstattung am Biotoptyp "mäßig extensiv genutztes, artenrei-
ches Grünland" (BNT G212, z.B. Glatt-/Goldhaferwiesen) orientiert. Es ist 
Saatgut aus gebietseigenen Arten bzw. lokal gewonnenem Mähgut zu ver-
wenden, für den Standort ist das Ursprungsgebiet 16 "Unterbayerische Hü-
gel- und Plattenregion" für den Saatgutursprung ausschlaggebend. Vor der 
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Ansaat ist das Saatgut mit der Unteren Naturschutzbehörde Dachau abzu-
stimmen. Die Fläche ist für die Ansaat feinkörnig vorzubereiten. 

• Um eine Erhöhung der Standortvielfalt zu erreichen, kann auch auf die An-
saat zwischen den Modulreihen bei jeder dritten Reihe verzichtet und die 
Entwicklung dieser Flächen der Sukzession überlassen werden. 

• Die Flächen sind maximal zweimal jährlich zu mähen; das Mahdgut ist von 
der Fläche zu entfernen. Erster Schnitt nicht vor dem 01. Juli. Die Mahd ist 
abschnittsweise im Zeitversatz von mindestens 20 Tagen durchzuführen 
(Mosaik-Mahd). Abweichend davon ist in den ersten drei Jahren zusätzlich 
jeweils im Mai ein Schröpfschnitt durchzuführen. Der Mähbalken muss 
mindestens 10 cm hoch eingestellt werden, um die Mortalität insbesondere 
von Amphibien und Heuschrecken deutlich zu reduzieren. Das Mähgut ist 
überall dort abzutransportieren, wo dies maschinell erfolgen kann. 

• Alternativ ist eine stoßweise Beweidung (keine Standweide) mit Schafen, 
Ziegen, Rindern oder anderen geeigneten Nutztieren zulässig. Hierbei gilt 
pro 1 ha Fläche: Bei Beweidung mit Großvieh (z.B. Jungrind): 1 Tier für ein 
Jahr oder 2 Tiere für ein halbes Jahr, bei Kleinvieh (z.B. Schafe): 4 Tiere für 
ein Jahr oder 8 Tiere für ein halbes Jahr.  
Das Aufbringen von Gülle, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie das Mul-
chen ist untersagt. 

• Zur Strukturanreicherung sind auf der Anlage verteilt 10 Totholzhaufen mit 
einem Volumen von jeweils mindestens 5 m³ anzulegen (Details zum Bau 
siehe Arbeitshilfe Zauneidechse). 

• Die Unterkannten der Module sind mit einem Bodenabstand von 90 cm ge-
plant, so dass ein ungehinderter Bewuchs der Fläche gewährleistet und ei-
ne Beweidung möglich ist. 

• Der Abstand zwischen den Modulreihen beträgt mind. 3,00 m. Dadurch er-
geben sich breite besonnte Streifen. 
 
Zusätzliche Vermeidungsmaßnahmen für den Artenschutz aus der saP 

• Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung: Zur Verhinderung der Beein-
trächtigung von brütenden Vögeln ist jegliche Planierung, Rodung von Bäu-
men und Gebüschen außerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen.  

• Durchführung der Baumaßnahmen außerhalb der Vogelbrutzeit (im konkreten 
Fall: Zeitraum September bis Februar) oder Durchführung von Vergrämungs-
maßnahmen auf für relevante Arten (Feldlerche, Schafstelze) geeigneten Be-
reichen. Die Vergrämung kann durch das Einbringen von Holzpfosten mit Flat-
terbändern (Absperrband) erfolgen; Installierung Anfang März. Alternativ kann 
möglicherweise die Installation der vertikalen Modulträger bis Anfang März er-
folgen und daran Flatterbänder angebracht werden.  

• Vermeidung der Anlage einer vollständigen, durchgehenden Hecken- bzw. 
Baumreihe um die geplante Anlage, zur Vermeidung zusätzlicher Kulissenwir-
kung, insbesondere im Süden und Südosten (südlich des Ortes Stachusried) 
der Anlage. Möglich sind in diesen Bereichen aber niedrigere Einzelgebüsche 
und Gebüschgruppen (nicht höher als Solarmodule).  

• Konsequente Vermeidung von für Vögel gefährlichen Glaskonstruktionen bei 
der Konstruktion und Gestaltung von zu errichtenden Gebäuden und Anlagen 
(vgl. z. B. http://www.vogelglas.info/).  

• Weitgehender Verzicht auf nächtliche Beleuchtung während Bauphase und 
Betrieb  

• Vogelfreundliche Gestaltung von Randbereichen der PV-Anlage mit einzelnen 
Gehölzen und extensiv genutzten und selten gemähten, blütenreichen Grün-
flächen. 
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• Kein Abstellen von Fahrzeugen oder Lagerung von Maschinen und Gegen-
ständen im unmittelbaren Bereich der Gehölze im Norden und Osten (mindes-
tens 5 m Abstand).  

• Anlage sockelfreier Zäune und durchlässiger Zäune, um für Feldhasen und 
Kleintiere (auch für Laufvögel wie Fasane) eine bessere Durchgängigkeit zu 
erreichen und eine Barrierewirkung zu verhindern.  

• Vermeidung von intensiver Schafbeweidung der Flächen zwischen den Modu-
len, da dies für Vögel und Insekten ungünstig ist.  

• Vermeidung des Aufkommens von Neophyten während der Bauphase  
 
CEF- Maßnahme Bodenbrüter: Gestaltung und Optimierung von ausreichend 
großen Ersatzhabitaten für Feldlerche und Wiesenschafstelze 

• auf einer 600 m östlich, außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
gelegenen, 0,5 ha großen Teilfläche des Flurstücks Nr. 1663, Gemarkung 
Ainhofen, in der Marktgemeinde Indersdorf wird eine Fläche mit geringerer 
Vegetationshöhe und Vegetationsdichte sowie geringerer landwirtschaftlicher 
Bearbeitungsintensität angelegt (Beschreibung Kap. 4.2. Ausgleichsmaßnah-
men).  
 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Orts- und Land-
schaftsbild 

 

• Neupflanzung einer 2-reihigen Strauchhecke mit einem an der Außengren-
ze davorliegenden Blühstreifen mit 4,00 m Breite im Westen, Osten Nord-
osten und Nordwesten der Anlage. Im Nordwesten werden zusätzlich Bäu-
me in der Strauchhecke integriert. Im Südosten (südlich des Ortes Stachus-
ried) werden zur Vermeidung einer Kulissenwirkung niedrigere Einzelgebü-
sche und Gebüschgruppen (nicht höher als Solarmodule) gepflanzt. Es 
wird autochthones Pflanzgut verwendet. Alle 3 Jahre darf die entstandene 
Hecke gepflegt werden, um Bäume, die unbeabsichtigt durch Samenflug in 
der Hecke wachsen, herauszuschneiden. 

• Um kein Störfeld für eine Brutstelle von Feldlerchen auf der östlich der Anlage 
angrenzenden Fläche (Flurstück Nr. 1702) darzustellen, ist die östliche Ein-
grünung in Abschnitten von jeweils ca. 10 m Länge auszuführen. Die Ab-
schnitte haben zueinander jeweils einen Abstand von ca. 20 m einzuhalten, 
der als Blühstreifen anzulegen ist. 
Für die Strauchpflanzung auf den Abschnitten dürfen nur die in der Artenlis-
te Sträucher gesondert gekennzeichneten Sträucher verwendet werden. 
Diese Sträucher sind so zu pflegen, dass die Eingrünung hier maximal eine 
Höhe von 3 m erreichen kann. 

• Technikgebäude für Stromspeicher und Anlagen für die Erzeugung von 
Wasserstoff werden im räumlichen Zusammenhang mit der Bebauung des 
Weilers Stachusried errichtet.  

• Die Oberkante der Photovoltaikmodule sowie der zulässigen Technikge-
bäude darf max. 3,00 m über dem natürlichen Gelände liegen. 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Mensch 

 
Für das Schutzgut Mensch gelten dieselben Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen wie für das Schutzgut Orts- und Landschafsbild.  
Zusätzlich: 

• Technikgebäude sind so zu erstellen, dass Geräuschemissionen dieser An-
lagenteile im Bereich der nächstgelegenen Wohngebäude die Immissions-
richtwerte von tagsüber 50 dB und nachts 35 dB nicht überschreiten. 
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• Die Transformatoren und Wechselrichter müssen die Grenzwerte elektro-
magnetischer Strahlung gemäß der 26. BlmSchV einhalten.  
 

 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für das Schutzgut Kultur- und Sach-
güter 

 

• Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, 
die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

• Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zu Tage treten, 
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG und sind unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege anzuzeigen 
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4.2  Ausgleichsmaßnahmen 

 
Die Berechnung des Ausgleichs orientiert sich an den „Hinweisen des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr in Abstimmung mit den Bayeri-
schen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie, für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten für die Bau- und landesplanerische Behandlung von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Stand 10.12.2021)“. 
 
Bei Einhaltung der unter Punkt 1.9 aa) und bb) genannten Maßgaben und Umset-
zung der genannten Maßnahmen kann, wenn der Ausgangszustand der Anlagen-
fläche als „intensiv genutzter Acker“ (BNT A11 gemäß Biotopwertliste) und/oder 
„intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11 gemäß Biotopwertliste) einzuordnen ist, 
davon ausgegangen werden, dass in der Regel keine erheblichen Beeinträchti-
gungen des Naturhaushalts verbleiben. In diesen Fällen entsteht kein Ausgleichs-
bedarf. 
Im vorliegenden Fall können fast alle genannten Maßgaben beachtet werden. 
 
Lediglich das Ziel, dass die Grundflächenzahl (GRZ = Maß der baulichen Nutzung) 
des Plangebietes ≤ 0,5 betragen soll kann nicht erfüllt werden. 
 
Nach Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde in Dachau kann die geplan-
te Überschreitung der GRZ um 0,08 (GRZ 0,58 anstatt 0,5) jedoch durch die ge-
planten Aufwertungsmaßnahmen in den Randbereichen und innerhalb der Anla-
genfläche sowie durch die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Bodenbrüter im 
näheren Umfeld der Anlage ausgeglichen werden. 
 
Um die Maßnahmen aufzuzeigen wird die Flächenbilanz der PV- Anlage darge-
stellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Die Flächen auf der Modulaufstellfläche werden in Bezug gesetzt zu den Wert-
punkten (WP) gem. BayKompV, welche auf den dargestellten Flächen erreicht 
werden können.  
 

Ausgangszustand nach 

der BNT-Liste 

Prognosezustand nach der 

BNT-Liste 

Aufwertung /Ausgleich 

Code Be-

zeich-

nung 

Be-

wert-

ung 

(WP) 

Code Bezeichnung Be-

wert-

ung 

(WP) 

Fläche 

(m²) 

Auf

wer-

tung 

Aufwert-

ung in 

WP 

A 11 

Intensiv 

bewirt-

schaftete 

Ackerflä-

che 

2 G 212 

Mäßig extensiv 

genutztes, 

artenreiches 

Grünland 

8 129.911 6 779.466 

G 11 
Intensiv 

grünland 
3 G 212 

Mäßig extensiv 

genutztes, 

artenreiches 

Grünland 

8 12.550 5 62.750 

A 11 

Intensiv 

bewirt-

schaftete 

Ackerflä-

che 

2 K132 
Blütenreiche 

Randsäume 
8 591 6 3.546 

A 11 

Intensiv 

bewirt-

schaftete 

Ackerflä-

che 

2 K132 

Blühstreifen/ 

Staudensaum 

in Eingrünung 

8 3.779 6 30.232 

A 11 

Intensiv 

bewirt-

schaftete 

Ackerflä-

che 

2 B112 

Mesophile 

Hecke als Ein-

grünung 

10 2.823 8 22.584 

Summe 898.578 

WP 

 
Auf der gesamten PV- Freiflächenanlage mit ihren randlichen Eingrünungsflächen 
kann also im Vergleich zum Ausgangszustand eine Aufwertung von 898.578 Wert-
punkten erreicht werden. 
Da nicht nur die Flächen zwischen den Modulen sondern auch die von Modulen 
überdeckten Flächen für die Pflanzen und Tierwelt sowie für die Schutzgüter Boden 
und Wasser durch die Umwandlung zu G212 eine deutliche Aufwertung erfahren 
werden diese bei der Berechnung mit dargestellt. 
 



23 
 

Auf der externen Ausgleichsfläche für die Feldlerche ergibt sich folgende Aufwer-
tung: 
 

 

Ausgangszustand nach 

der BNT-Liste 

Prognosezustand nach der 

BNT-Liste 

Aufwertung/Ausgleich 

Code Be-

zeich-

nung 

Be-

wert-

ung 

(WP) 

Code Bezeichnung Be-

wert-

ung 

(WP)) 

Fläche 

(m²) 

Auf

wer-

tung 

Aufwert-

ung in 

WP 

G 11 
Intensiv 

grünland 
3 G 212 

Mäßig extensiv 

genutztes, 

artenreiches 

Grünland 

8 5.000 5 25.000 

Summe 25.000 

WP 

 
Aufwertungsmaßnahmen im Einzelnen: 
(zählen teilweise auch als Minimierungsmaßnahmen) 
 
1. Auf der gesamten Modulaufstellfläche von 142.461 m² ist extensiv genutztes, 

arten- und blütenreiches Grünland anzulegen und zu pflegen, welches sich in 
Arten- und Strukturausstattung am Biotoptyp "mäßig extensiv genutztes, arten-
reiches Grünland" (BNT G212, z.B. Glatt-/Goldhaferwiesen) orientiert. Es ist 
Saatgut aus gebietseigenen Arten bzw. lokal gewonnenem Mähgut zu verwen-
den, für den Standort ist das Ursprungsgebiet 16 "Unterbayerische Hügel- und 
Plattenregion" ausschlaggebend. Vor der Ansaat ist das Saatgut mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde Dachau abzustimmen. Die Fläche ist für die Ansaat 
feinkörnig vorzubereiten. 
Pflege: Die Flächen sind maximal zweimal jährlich zu mähen; das Mahdgut ist 
von der Fläche zu entfernen. Erster Schnitt nicht vor dem 01. Juli. Die Mahd ist 
abschnittsweise im Zeitversatz von mindestens 20 Tagen durchzuführen (Mo-
saik-Mahd). Abweichend davon ist in den ersten drei Jahren zusätzlich jeweils 
im Mai ein Schröpfschnitt durchzuführen. Der Mähbalken muss mindestens 10 
cm hoch eingestellt werden, um die Mortalität insbesondere von Amphibien 
und Heuschrecken deutlich zu reduzieren. Das Mähgut ist überall dort abzu-
transportieren, wo dies maschinell erfolgen kann. 
Alternativ ist eine stoßweise extensive Beweidung (keine Standweide) mit 
Schafen, Ziegen, Rindern oder anderen geeigneten Nutztieren zulässig. Hier-
bei gilt pro 1 ha Fläche: Bei Beweidung mit Großvieh (z.B. Jungrind): 1 Tier für 
ein Jahr oder 2 Tiere für ein halbes Jahr, bei Kleinvieh (z.B. Schafe): 4 Tiere für 
ein Jahr oder 8 Tiere für ein halbes Jahr.  
Das Aufbringen von Gülle, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie das Mul-
chen ist untersagt 
 

2. Auf den nicht von Modulen überdeckten Flächen von 55.461 m² sind zur Struk-
turanreicherung auf der Anlage verteilt 10 Totholzhaufen mit einem Volumen 
von jeweils mindestens 5 m³ anzulegen. 
(Details zum Bau siehe Arbeitshilfe Zauneidechse LfU). 
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Auszug aus der Arbeitshilfe: 
 

 
 

3. Blütenreiche Randsäume. In den Randbereichen im Süden der Anlage sind 
591 m² Blühsaum und entlang der Eingrünung sind auf einem 4 m breiten 
Streifen Blühsäume vor den Heckenpflanzungen anzulegen. Es ist autochtho-
nes Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und Platten-
region zu verwenden.  
 

4. Strauchpflanzungen zur Eingrünung. Auf den im Plan dargestellten Flächen ist 
eine 2 - reihige Strauchpflanzung anzulegen. Im Nordwesten werden zusätzlich 
Bäume in der Strauchhecke integriert. Es wird autochthones Pflanzgut verwen-
det. Im Südosten (südlich des Ortes Stachusried) werden zur Vermeidung ei-
ner Kulissenwirkung niedrigere Einzelgebüsche und Gebüschgruppen (nicht 
höher als Solarmodule) gepflanzt. 
Alle 3 Jahre darf die entstandene Hecke gepflegt werden, um Bäume, die un-
beabsichtigt durch Samenflug in der Hecke wachsen herauszuschneiden. 
Die Reihen der Strauchpflanzung sind im Versatz mit einem Pflanzraster von 1,50 
m x 1,50 m anzulegen. Die Pflanzung erfolgt gruppenweise mit ca. 5-10 Sträu-
chern gleicher Art.  
Der Pflanzstreifen mit den Sträuchern ist für die Zeit seiner Entwicklung, jedoch 
mindestens 7 Jahre, mit einem Wildschutzzaun zu schützen. Der Wildschutzzaun 
muss regelmäßig gewartet und instand gehalten werden, so dass sich keine Tiere 
daran verletzen können. 
Um kein Störfeld für eine Brutstelle von Feldlerchen auf der östlich der Anlage 
angrenzenden Fläche (Flurstück Nr. 1702) darzustellen, ist die östliche Eingrü-
nung in Abschnitten von jeweils ca. 10 m Länge auszuführen. Die Abschnitte ha-
ben zueinander jeweils einen Abstand von ca.20 m einzuhalten, der als Blühstrei-
fen anzulegen ist. 
Für die Strauchpflanzung auf den Abschnitten dürfen nur die in der Artenliste 

Sträucher gesondert gekennzeichneten Sträucher verwendet werden. Diese 
Sträucher sind so zu pflegen, dass die Eingrünung hier maximal eine Höhe von 
3 m erreichen kann. 
 
Artenliste Sträucher: Qualität: 4 Tr. 60/100 cm, gebietseigene Gehölze aus dem 
Vorkommensgebiet 6.1 „Alpenvorland“: 
Für die 10-Meter-Abschnitte der östlichen Eingrünung dürfen nur die mit einem 
Stern (*) gekennzeichneten Sträucher verwendet werden. 
 
Berberis vulgaris  Berberitze 
Cornus sanguinea  Blut-Hartriegel 
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Corylus avellana  Haselnuß 
* Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
* Ligustrum vulgare  Liguster 
Lonicera xylosteum  Gemeine Heckenkirsche 
Rosa canina   Hundsrose 
* Rosa rubiginosa   Weinrose 
Salix purpurea  Purpurweide 
Sambucus racemosa  Roter Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 

5. In der nordwestlichen Hecke sind 8 Bäume im Abstand von jeweils 20 m zu 
pflanzen 
Artenliste Bäume: Qualität: HST, 3xv., StU 12-14cm. 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Prunus avium   Vogel-Kirsche 
Sorbus aucuparia  Eberesche 
Tilia platyphyllos   Sommer-Linde 
 

6. CEF- Maßnahme Feldlerche und Wiesenschafstelze:  
Auf einer 600 m östlich, außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
gelegenen, 0,5 ha großen Teilfläche des Flurstücks Nr. 1663, Gemarkung Ain-
hofen, in der Marktgemeinde Markt Indersdorf wird eine intensiv genutzte 
Grünlandfläche als CEF- Fläche umgewandelt. Die Bewirtschaftung der Fläche 
erfolgt anhand der Beschreibung aus der saP: 
 
Vorschläge für die Bewirtschaftung der Fläche:  
Extensivierung der Nutzung:  
• Umstellung auf maximal 2 Schnitte pro Jahr  

• Keinerlei Düngung oder Einsatz von Pestiziden  

• Bei vorhandenem Intensivgrünland mit stark reduzierter Anzahl an Pflanzenar-
ten streifenweises (etwa 5 Meter Breite) Grubbern bzw. Fräsen und Einsaat von 
artenreichem, autochthonem Saatgut (alternativ auch Mähgutübertragung mög-
lich) mit Bevorzugung von niedrigwüchsigen Arten (bei Intensivwiesen mit vorhe-
riger starker Düngung möglicherweise erst nach erfolgter Ausmagerung sinnvoll 
durchführbar).  
Schnittzeitpunkte:  
• Jährliche Mahd, Schnittzeitpunkt nicht vor Juli, keine Bearbeitung der Flächen 
(Walzen, Abschleppen etc. zwischen 15. März und 15. Juli).  

• Bei stark wüchsigen Flächen in den ersten Jahren möglicherweise frühere 
Schnittzeitpunkte sinnvoll, um eine schnellere Ausmagerung zu erreichen (Kon-
trolle vor Mahd auf vorhandene Bruten notwendig!).  

• Keine vollständige Mahd der gesamten Fläche, Belassen von etwa 5 Meter 
breiten Streifen (-> alternierende Brachestreifen), die dann im nächsten Jahr 
wieder gemäht werden.  

 
 
Durch die genannten Aufwertungsmaßnahmen sind die Eingriffe in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild ausreichend ausgeglichen. 
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5. Alternative Planungsmöglichkeiten 

 
Bei der Analyse geeigneter Standorte für Freiflächen-Photovoltaikanlagen hat sich 
u.a. dieser Standort als geeignet dargestellt. Die nach Süden geneigte Fläche ist 
durch den direkt angrenzenden Waldbestand im Norden und das Gehölz im Nordos-
ten gut eingegrünt. 
Die nahe liegenden Waldflächen im Süden (100 m entfernt) und im Westen (350 m 
entfernt) bieten einen weiträumigen natürlichen Sichtschutz. 
 
 

6. Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnis-
lücken  
 
Für die Bearbeitung der Umweltprüfung wurde der Leitfaden „Der Umweltbericht in 
der Praxis – ergänzte Fassung“ der Obersten Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern und des Bayerischen Staatsministeriums für Lan-
desentwicklung und Umweltfragen (2007) herangezogen. 
 
Die Berechnung des Ausgleichsflächenbedarfs für den naturschutzrechtlichen Ein-
griff orientiert sich an den „Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr in Abstimmung mit den Bayerischen Staatsministerien 
für Wissenschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für 
Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
für die Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen (Stand 10.12.2021)“. 
 
Für die Umweltprüfung wurden keine ergänzenden Gutachten vergeben. Als 
Grundlage für die verbal – argumentative Darstellung und Bewertung sowie als 
Datenquelle wurden Angaben des Flächennutzungsplanes mit integriertem Land-
schaftsplan der Marktgemeinde Markt Indersdorf sowie die Internetseiten FINWEB 
und BAYERN ATLAS sowie die digitale Karte (LfU) „Der mittlere Jahresnieder-
schlag in den sieben Klimaregionen Bayerns für den Zeitraum 1971 bis 2000“ und 
„Die mittlere Lufttemperatur im Zeitraum 1971 bis 2000 in den sieben Klimaregio-
nen Bayerns“ verwendet. 
Die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen/Tiere erfolgte teilweise anhand folgender 
Datenquellen: 

• Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
Freiflächen- Photovoltaikanlage Stachusried (Landkreis Dachau) durch das Büro 
Schwaiger und Burbach, Dipl. Biologe Hans Schwaiger, Februar 2023, ergänzt  
April 2023 

Angaben zu Maßnahmen für die Zauneidechse stammen aus der Datenquelle: 

• Hrsg, Landesamt für Umwelt Bayern (2020): Arbeitshilfe zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung–Zauneidechse – Relevanzprüfung, Erhebungsmetho-
den, Maßnahmen 

 
Die Bestandsaufnahme der vorhandenen Vegetation im Planungsgebiet erfolgte 
am 24.03.2023.  
 
Technische Schwierigkeiten und Kenntnislücken gab es keine. 
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7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

 
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und um in der 
Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  
 
Generell ist es sinnvoll die Überwachung auf solche Umstände zu konzentrieren, 
die bereits dem Umweltbericht zu Grunde lagen und bei denen Prognoseunsicher-
heit besteht.  
Auf der Anlagenfläche wurden zahlreiche Aufwertungsmaßnahmen für Naturhaus-
halt und Landschaftsbild geplant. Nach einer Frist von ca. 5 Jahren ist zu überprü-
fen, ob die vorgesehenen Pflegemaßnahmen zur Erreichung des jeweiligen Ent-
wicklungszieles der Flächen dienen (Zielkontrolle). Bei Bedarf müssen die notwen-
digen Pflegemaßnahmen nach Angabe der Unteren Naturschutzbehörde ange-
passt werden. 
So ist es im vorliegenden Fall sinnvoll nach 5- 7 Jahren nachzuprüfen, ob die zur 
Vermeidung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes gepflanzte Strauchhecke 
ihre Funktion der Einbindung der Anlage in die Landschaft erfüllen kann. 
 
Monitoring auf der CEF- Maßnahmenfläche gem. Vorschlag saP: 
Zur Effizienzkontrolle der durchgeführten Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität ist ein Monitoring (Vorschlag 5 Jahre) der Bestände 
von naturschutzfachlich relevanten Vogelarten durchzuführen. Die CEF-Maßnahmen 
sind hinsichtlich der Entwicklung der Bestände relevanter Arten anzupassen und zu 
ergänzen, falls die im vorliegenden Gutachten dargestellten Ziele nicht erreicht wer-
den und z.B. eine Verschlechterung der lokalen Populationen der relevanten Arten 
festgestellt wird.  
Die Ergebnisse des Monitorings sind der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 
 
 

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Die Betroffenheit der Schutzgüter ist aus nachfolgender Tabelle abzulesen 

 

Schutzgut Baubed. 
Auswirkung 

Anlagebed. 
Auswirkung 

Betriebsbed. 
Auswirkung 

Ergebnis 
bez. auf die 
Erheblichkeit 

Boden gering Verbesserung 
möglich 

keine gering 
Verbesserung 
möglich 

Wasser /  
Oberflächengewässer 

keine keine keine keine  
 

Wasser / Grundwas-
ser 

keine keine keine keine 

Fläche gering gering gering gering 

Klima / Luft gering keine keine gering 

Pflanzen / Tiere gering keine keine gering 
Verbesserung 
möglich 

Orts- und Land-
schaftsbild 

gering mittel gering mittel 

Mensch / Lärm gering keine keine gering 

Mensch / Erholung keine keine keine keine 

Kultur- und Sachgüter keine keine keine keine 
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Es ist ersichtlich, dass die Planung bezogen auf die Schutzgüter Klima / Luft, Fläche 
und Mensch keine oder aber nur sehr geringe Auswirkungen haben wird. Die meisten 
Auswirkungen entstehen durch den Baubetrieb. Die mittleren Auswirkungen auf das 
Schutzgut Ort- und Landschaftsbild können durch Eingrünungsmaßnahmen minimiert 
werden. 
Für die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und Tiere kann insgesamt mit einer lang-
fristigen Verbesserung für das jeweilige Schutzgut gerechnet werden. 
Wie unter Punkt 4.1 dargestellt sind dennoch zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung der Eingriffe vorgesehen. 
 
Die Berechnung des Ausgleichs wird unter Punkt 4.2 erläutert.  
Sie orientiert sich an den „Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Woh-
nen, Bau und Verkehr in Abstimmung mit den Bayerischen Staatsministerien für Wis-
senschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Umwelt und 
Verbraucherschutz sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Bau- und 
landesplanerische Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Stand 
10.12.2021)“.  
Bei Einhaltung der unter Punkt 1.9 aa) und bb) genannten Maßgaben und Umsetzung 
der genannten Maßnahmen kann, wenn der Ausgangszustand der Anlagenfläche 
gemäß Biotopwertliste als „intensiv genutzter Acker“ (BNT A11 gemäß Biotopwertlis-
te) und/oder „intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11 gemäß Biotopwertliste) einzu-
ordnen ist, davon ausgegangen werden, dass i.d.Regel keine erheblichen Beeinträch-
tigungen des Naturhaushalts verbleiben. In diesen Fällen entsteht kein Ausgleichsbe-
darf. 
Lediglich das Ziel, dass die Grundflächenzahl (GRZ = Maß der baulichen Nutzung) 
des Plangebietes ≤ 0,5 betragen soll kann nicht erfüllt werden. 
 
Nach Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde in Dachau kann die geplan-
te Überschreitung der GRZ um 0,08 (GRZ 0,58 anstatt 0,5) jedoch durch die ge-
planten Aufwertungsmaßnahmen in den Randbereichen und innerhalb der Anla-
genfläche sowie durch die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für Bodenbrüter im 
näheren Umfeld der Anlage ausgeglichen werden. 
 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde das Eingrünungskonzept 
zur Einbindung der Anlage in das Landschaftsbild mit autochthonen Gehölzen und 
Blühstreifen entwickelt.  
Auf der Fläche innerhalb der Baugrenzen wird ein extensiv genutztes, arten- und blü-
tenreiches Grünland angelegt, das sich in Arten- und Strukturausstattung am Bio-
toptyp "mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland" (BNT G212, zum Beispiel: 
Glatt-/Goldhaferwiesen) orientiert.  
Zur Steigerung der Biodiversität werden außerdem blütenreiche Randsäume sowie 
Totholzhaufen angelegt. 
Aufgrund der hierdurch ökologisch aufgewerteten Freiflächen- Photovoltaikanlage 
werden keine Ausgleichsflächen erforderlich.  
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